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Berlin blickt zurück
und weit voraus ins Jahr 2070

100 Jahre sind ein guterGrund zu feiern. An
die Geburtsstunde von Groß-Berlin erin-
nert der lokale Architekten- und Ingenieur-
verein mit einer Ausstellung samt üppigem
Katalog mit dem Titel „Unvollendete
Metropole“. In jenem fernen Jahr 1920
wurde die damals kleine Hauptstadt mit
sieben umliegenden Städten – wie dem rei-
chen Charlottenburg mit Gedächtniskirche
und Ku’damm – und fast 60 Dörfern ver-
schmolzen, womit die Einwohnerzahl auf
fast vier Millionen explodierte. Diese
Fusion war lange überfällig, blockierte
bis dato doch eine vielfältige und wider-
sprüchliche Kirchturmpolitik der einzelnen
Gemeinden eine sinnvolle Planung der
zusammenwachsenden Metropole.

So erfolgreich dieser Gewaltakt auch
war, 100 Jahre später ist das Ergebnis nicht
mehr auf der Höhe der Zeit, konstatieren
die Ausstellungsmacher. Dieses Diktum
wird u.a. am Verkehr durchexerziert, der
aus der Spur geraten sei, oder ammangeln-
denWohnraum. Interessant dabei, dass die
neuen Bewohner der heute so hochgelobten
kommunalen Wohnungen der 1920er
Jahre oder der großflächigen Sozialsiedlun-
gen der 1960er und 70er Jahre massiv
höhere Mieten zahlen mussten als in ihren
alten Bleiben, ohne dass dies zu politischen
Grabenkämpfen um eine Mietpreisbremse
führte. Daneben erzählen Ausstellung und
Begleitbuch in vielfältiger Weise Stadt-
und Regionalgeschichte, von weitsichtiger
Bodenvorratspolitik und kurzsichtiger
Kahlschlagsanierung, beleuchten einzelne
Stadtzentren, Industrieflächen und große
kommunale Infrastrukturprojekte aus Ver-
gangenheit, Gegenwart und Zukunft.
Außen vor bleibt bedauerlicherweise der
Geburtsfehler des heutigen Berlins: das
komplizierte Zusammenspiel, oder zutref-
fender Gegeneinander von übergeordneter
Stadtregierung und bezirklicher Verwal-
tung, das inzwischen als organisierte Ver-
antwortungslosigkeit charakterisiert wird.

Wie Bevölkerungswachstum andern-
orts bewältigt wird, berichten die Autoren
aus Wien, Paris, London und Moskau –
mit vielen bunten Bildern, nichts erklä-
rend und bar jeglicher kritischer Distanz.
In Berlin erinnerte sich der Architekten-
verein angesichts der wachsenden Pro-
bleme, etwa durch den Wegzug ins nahe
Umland und damit rapide zunehmender
Verkehrsbelastung, an den ersten und
wegweisenden Wettbewerb zur Zukunft
der Hauptstadt aus dem Jahr 1910 und
lobte seinerseits einen internationalen
städtebaulichen Ideenwettbewerb aus zur
gezielten und nachhaltigen Entwicklung
Berlins und Brandenburgs bis zum Jahr
2070. Auch diese Vorschläge und Preisträ-
ger finden sich in dem gut 700 Seiten star-
ken Katalog. Gerda Gericke
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Rechtsanwältin
Sabrina Greubel

von Hogan Lovells
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Mietrecht. Wenn eine außerordentliche
Kündigung unwirksam wird, weil der Mieter
die ausstehende Miete nachträglich bezahlt,
kann der Vertrag trotzdem wegen
Zahlungsverzug durch ordentliche
Kündigung beendet werden.

AG Berlin-Mitte, Urteil vom 4. September 2019,
Az. 9 C 104/19

Bei Mietrückständen kann auch
ordentlich gekündigt werden
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DER FALL

Vermieter und Mieter hatten einen mehr-
jährigenWohnraummietvertrag geschlos-
sen. Innerhalb von knapp sieben Jahren
zahlte der Mieter in 17 Fällen die Miete
erst – teilweisemerklich – nachdem jewei-
ligen Fälligkeitszeitpunkt. Zuletzt betraf
das die Monate Februar und März 2019.
Weil der Mieter mit diesen beiden
Monatsmieten im Zahlungsverzug war,

kündigte der Vermieter dasMietverhältnis
außerordentlich und hilfsweise ordent-
lich. Die Kündigung ging dem Mieter am
11. März 2019 zu. Er zahlte die ausste-
hende Miete noch am selben Tag. Am
29.März wurde ihm die Klageschrift zuge-
stellt, mit der die Räumung der Wohnung
geltend gemacht wurde. DerMieter wollte
die Wohnung nicht verlassen.
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DIE FOLGEN

Das AG Berlin-Mitte gab der Klage des
Vermieters statt, weil das Mietverhältnis
durch die ordentliche Kündigung beendet
wurde. Nach Ansicht des Gerichts berech-
tigte der Mietrückstand aus den Monaten
Februar undMärz 2019 unter Berücksich-
tigung aller Umstände des Einzelfalls den
Vermieter dazu, das Mietverhältnis zu
kündigen. Ausschlaggebend waren dabei
vor allem die Häufigkeit des Zahlungsver-

zugs innerhalb des relativ kurzen Zeit-
raums von sieben Jahren sowie die Höhe
und Dauer der einzelnenMietrückstände.
Weil der Mieter keine Einsicht zeigte und
seine wiederholte Nachlässigkeit darüber
hinaus nicht ausreichend rechtfertigte,
ging das Gericht zudem davon aus, dass
sich sein Zahlungsverhalten auch in
Zukunft nicht ändern wird.
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WAS IST ZU TUN?

Aus Vermietersicht wird bei erheblichen
Mietrückständen häufig vor allem eine
außerordentliche Kündigung in Betracht
gezogen. Ist diese ausgesprochen, hat der
Mieter allerdings grundsätzlich die Mög-
lichkeit, sie unwirksam werden zu lassen,
indemer die ausstehendeMiete nachträg-
lich bezahlt. Anders als ein gewerblicher
Mieter kann ein Wohnraummieter dieses
jedoch nur einmal innerhalb von zwei
Jahren tun. Daneben bleibt es möglich,
das Mietverhältnis ordentlich, also unter
Einhaltung der gesetzlichen Kündigungs-
frist zu kündigen, auch wenn der Mieter
seine Zahlungsverpflichtung nachträglich

erfüllt hat – sofern der Vermieter daran ein
berechtigtes Interesse hat. Daher ist es in
bestimmten Fällen ratsam, die außeror-
dentliche mit einer ordentlichen Kündi-
gung zu verbinden. Ob ein berechtigtes
Interesse des Vermieters besteht, das
Mietverhältnis durch ordentliche Kündi-
gungwegenZahlungsverzugs zu beenden,
muss ermittelt werden, indem alle
Umstände des Einzelfalls im Wege einer
Interessenabwägung sorgfältig geprüft
werden. (redigiert von Anja Hall)

Rechtsanwalt
Béla Gehrken

von Lenz und Johlen
Quelle: Lenz und Johlen

Öffentliches Recht. Klagt ein Nachbar
wegen eines Abstandsflächenverstoßes
gegen eine Baugenehmigung, bleibt seine
Klage erfolglos, wenn er selbst in
vergleichbarer Weise gegen das
Abstandsflächenrecht verstößt.

OVG Münster, Beschluss vom 18. Juni 2020
Az. 7 A 1510/18

Gegenseitige Verstöße gegen die
Abstandsfläche gleichen sich auss
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DER FALL

Gegenstand des Verfahrens war eine Bau-
genehmigung für den An- und Umbau
eines Mehrfamilienhauses. Das geneh-
migte Vorhaben löste einen Abstandsflä-
chenverstoß von rund 65 m2 auf dem
benachbarten Grundstück des Klägers
aus. Dessen denkmalgeschütztes Wohn-
und Geschäftshaus löste im Bestand

jedoch ebenfalls einen Abstandflächen-
verstoß von rund 80 m2 zulasten des Vor-
habengrundstücks aus. Mit seiner Klage
gegen die Baugenehmigung machte der
Nachbar u.a. den Abstandsflächenverstoß
zulasten seines Grundstücks geltend –
ohne Erfolg.
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DIE FOLGEN

Die Baugenehmigung verstößt zwar gegen
das nachbarrechtsrelevante Abstands-
flächenrecht, so das OVG Münster. Der
Kläger kann sich aber nach denGrundsät-
zen von Treu und Glauben nicht auf die-
sen Verstoß berufen, denn er verstößt
selbst in vergleichbarer Weise gegen das
Abstandsflächenrecht. Nach dem allge-
meinen Rechtsverständnis kann ein
Grundstückseigentümer nicht rechtliche
Abwehrmaßnahmen gegen eine Beein-
trächtigung ergreifen, die durch eine
Baugenehmigung hervorgerufen wird,
und zugleich dem Bauherrn spiegelbild-
lich dieselbe Beeinträchtigung zumuten.

Denn der öffentlich-rechtliche Nachbar-
schutz beruht auf einem Verhältnis wech-
selseitiger Abhängigkeit, das maßgeblich
durch die tatsächlichen Grundstückver-
hältnisse geprägt ist. Erst aus der Störung
des nachbarlichen Gleichgewichts und
nicht schon aus der Abweichung von
öffentlich-rechtlichen Normen ergibt sich
deshalb ein Abwehranspruch des Nach-
barn. Hierbei kommt es auch nicht darauf
an, inwieweit der bauliche Bestand auf
dem klägerischen Grundstück überhaupt
genehmigt ist. Maßgeblich ist alleine der
aktuelle Zustand.
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WAS IST ZU TUN?

Verstößt ein Bauvorhaben gegen das
Abstandsflächenrecht, kann der betrof-
fene Nachbar grundsätzlich gegen das
Projekt vorgehen und eine Baugenehmi-
gung erfolgreich anfechten bzw., sofern
keine vorliegt, ein Einschreiten der Bau-
aufsicht verlangen. Verursacht der bau-
liche Bestand auf dem Nachbargrund-
stück hingegen einen vergleichbaren
Abstandsflächenverstoß, kann der Nach-
bar den Verstoß des Bauherrn nicht

geltend machen. Ob die Verstöße ver-
gleichbar sind, muss jedoch im Einzelfall
geprüft werden. Liegt ein solcher gegen-
seitiger Abstandsflächenverstoß vor, ist
nicht zu befürchten, dass eine Nachbar-
anfechtung gegen das Vorhaben erfolg-
reich sein wird. Eine Baugenehmigung
kann unter Abweichung von den Vorga-
ben des Abstandsflächenrechts erteilt
werden. (redigiert von Anja Hall)

Rechtsanwalt
Dr. Tom Giesen
von Kapellmann

und Partner
Quelle: Kapellmann

Baurecht. Die Voraussetzung dafür, dass
die Werklohnforderung des Auftragnehmers
fällig wird, ist, dass die Leistung
abgenommen wurde.

OLG München, Urteil vom 30. Juli 2019
Az. 9 U 3468/18 Bau

Immer erst nach Abnahme
wird die Vergütung fällig
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DER FALL

Ein Bauunternehmer hat – in einer recht
undurchsichtigen, mündlichen Vertrags-
konstellation mit mehreren Beteiligten –
für einen Auftraggeber Werkleistungen in
einem Wohnhaus ausgeführt., u.a. eine
Schornsteinsanierung und Elektroarbei-
ten. Für dieseArbeitenwurde er nicht voll-
ständig bezahlt. Den aus seiner Sicht noch

offenen Werklohn hat er abgetreten, und
der Abtretungsempfänger klagte ihn ein.
Die Klage wurde als „derzeit unbegrün-
det“ abgewiesen, weil das Werk nicht
abgenommen war. Und aus Sicht des
Gerichts war wegen Mängeln, die der
Bauherrmonierte, auchnicht abnahmefä-
hig.
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DIE FOLGEN

Der Auftragnehmer sah sich in einer
Zwickmühle: Er konnte nicht nachweisen,
dass eine förmliche Abnahme, bestätigt
beispielsweise durch ein Abnahmeproto-
koll, tatsächlich durchgeführt wurde. Die
Abnahme an sich ist aber grundsätzlich
Voraussetzung dafür, dass der Werklohn
fällig wird. Im Verfahren wurden eine
fiktive Abnahme oder eine Abnahme

durch Ingebrauchnahme diskutiert. Diese
kommen aber erst dann in Betracht, wenn
das Werk zumindest nachweislich abnah-
mefähig ist. Auch das konnte der Unter-
nehmer nicht beweisen: Das Gericht ging
von wesentlichen Mängeln aus, die der
Abnahmefähigkeit entgegenstehen – und
damit auch der Fälligkeit des Werklohns.
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WAS IST ZU TUN?

Für Auftragnehmer bleibt es essenziell
wichtig, zum frühestmöglichen Zeitpunkt
auf die Abnahme des Werks hinzuwirken.
Auf eine konkludente Abnahme oder
Abnahme durch Ingebrauchnahme soll-
ten sie sich nie verlassen. Die Abnahme ist
ein wesentliches Kriterium in jedem Bau-
vertrag: Sie ist nicht nur Voraussetzung
dafür, dass derWerklohn fälligwird. An sie
knüpfen sich auch die Umkehr der
Beweislast und die Gefahrtragung. Es ist
also schlichtweg fahrlässig, als Auftrag-
nehmer nicht darauf hinzuwirken, dass
das Werk abgenommen wird. Die Fertig-
stellung der Arbeiten ist unmittelbar
anzuzeigen, und dem Auftraggeber muss
ein Termin angeboten werden, um das

Gewerk gemeinsam in Augenschein zu
nehmen und etwaige Vorbehalte, jeden-
falls aber die grundsätzliche Abnahme, zu
protokollieren. Falls ein zeitnaher Termin
nicht möglich ist, sollte man dem Auftrag-
geber eine Frist zur Abnahme setzen. Ist
der Bauherr ein Verbraucher, sollte er
schriftlich darauf hingewiesen werden,
dass das Gewerk als abgenommen gilt,
wenn er die Abnahme nicht innerhalb
einer angemessenen Frist unter Angabe
mindestens eines Mangels verweigert
(§ 640 Abs. 2 BGB). Ebenso fahrlässig ist
es, die Abnahme nicht zu dokumentieren
und sich auf reinen Zeugenbeweis zu ver-
lassen. (redigiert von Anja Hall)

Steuerberater
Klaus Bührer
von Dornbach

Quelle: Dornbach

Steuerrecht. Wird ein Homeoffice
steuerpflichtig an den Arbeitgeber vermietet,
kann die Vorsteuer aus Renovierungskosten
geltend gemacht werden – aber nur für
Einrichtungen, die auch beruflich genutzt
werden.

BFH, Urteil vom 7. Mai 2020,
Az. V R 1/18

Kein voller Vorsteuerabzug für
Sanierung des Homeoffice-Bads
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DER FALL

Ein Ehepaar vermietete die Einliegerwoh-
nung ihres Zweifamilienhauses umsatz-
steuerpflichtig an den Arbeitgeber des
Ehemanns, der die Räume als Homeoffice
nutzte. Die Wohnung umfasste ein Büro,
einen Besprechungsraum, eine Küche
und ein Bad. Im Jahr 2012 renovierte das
Ehepaar die Einliegerwohnung und
machte die Vorsteuer aus den Handwer-
kerleistungen geltend. Auf das Badezim-
mer entfielen Vorsteuern in Höhe von
2.356 Euro. Bei einer Ortsbesichtigung
stellte sich für das Finanzamt die Ausstat-

tung des Homeoffice-Bads als ähnlich
hochwertig wie das Badezimmer im Pri-
vatbereich dar. Es ordnete diese Kosten
daher demPrivatbereich zuundkürzte die
auf das Bad entfallende Vorsteuer. Die
Eheleute erhoben – erfolglos – Einspruch,
das Finanzgericht gab ihrer Klage aber
teilweise statt. Die Vorsteuern, die auf die
Sanitäreinrichtung, also Waschbecken
undToilette, entfielen,wurdenanerkannt:
936 Euro. Die Eheleute wollten aber den
vollen Vorsteuerabzug erreichen und leg-
ten Revision ein.
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DIE FOLGEN

Ohne Erfolg! Die berufliche Nutzung des
Homeoffice umfasst zwar einen Sanitär-
raum, nicht jedoch Dusche und Bade-
wanne. Der BFH sah daher keinen unmit-
telbaren und direkten Zusammenhang
zwischen den Renovierungskosten für
Dusche und Badewanne und den steuer-
pflichtigen Vermietungsumsätzen an den
Arbeitgeber. Dies leitete das Gericht auch
daraus ab, dass die Vorgaben des Arbeit-
gebers zur Ausstattung eines Homeoffice
lediglich vorsehen, dass eine Sanitärein-

richtung vorhanden ist. Zudem spricht
nichts dafür, dass der Arbeitnehmer die
Dusche und Badewanne für dienstliche
Zwecke nutzen könnte. Der BFH ging
daher davon aus, dass Kosten für diese
Ausstattung auch nicht Bestandteil des
Mietpreises sein konnten. Und weil diese
Kosten damit nicht in die Ausgangsum-
sätze einbezogen werden, kann auch kein
Vorsteuerabzug hieraus möglich sein.
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WAS IST ZU TUN?

Vorsteuern aus Aufwendungen im
Zusammenhangmit einem steuerpflichtig
vermieteten Homeoffice sind grundsätz-
lich abziehbar. Allerdings müssen sämtli-
che Einrichtungen des Heimbüros tat-
sächlich beruflich genutzt werden.
Zumindest sollte man nachweisen kön-
nen, dass die betreffendenAufwendungen
als Kostenbestandteil in die Vermietungs-

umsätze eingepreist sind. Im Urteilsfall
konnte es sich der BFH einfach machen:
Er verneinte, dass Badewanne und
Dusche beruflich genutzt werden könn-
ten, und unterstellte auf dieser Basis, dass
der Arbeitgeber für diese Ausstattung
dann auch keine Miete bezahlt haben
kann. (redigiert von Anja Hall)
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